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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1957

Norm

GBG §94 F

stmkGVG §1

Rechtssatz

Die rechtliche Beurteilung, ob ein der Schottergewinnung zugeführtes Grundstück ganz oder teilweise einem

landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb gewidmet ist, kann nicht der Gemeinde zur Beurteilung

überlassen werden; diese Frage hat der Grundbuchsrichter zu prüfen.
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